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Kriterien zur Berechnung der Verfahrensnote  
Master Praktische Informatik 

 

 

Die unter §2(5) und §2(6) der Prüfungsordnung für die Master-Studiengänge der Fakultät für Ingenieur-
wissenschaften an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) genannte Ver-
fahrensnote kann durch die Erfüllung folgender Kriterien verbessert werden:  

a) Relevante Mitarbeit in einem Forschungsprojekt   0,1 
b) Wissenschaftlich relevante Auszeichnungen 0,1 
c) Mitarbeit als gewähltes Mitglied in Gremien oder satzungsgemäßen Organen der 

Selbstverwaltung einer Hochschule (mindestens 2 Semester) 
0,1 

d) Abschluss des Bachelorstudiums in Regelstudienzeit  0,2 
e) Abschluss des Bachelorstudiums in Regelstudienzeit + 1 Semester 0,1 
f) Berufstätigkeit im Bereich der Informatik (mindestens einem Jahr Vollzeit entspre-

chend) 
0,1 

g) Mutterschaft, Vaterschaft, Kinderbetreuung bzw. Pflege von Angehörigen 0,1 
h) Fachlich begründete Auslandsaufenthalte bzw. Auslandsstudium 0,1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


